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(54) LEBENSMITTELVERPACKUNG

(57) Es wird eine Lebensmittelverpackung beschrie-
ben, umfassend einen Behälter aus einem auffaltbaren
Kartonzuschnitt, der einen Boden (1), Wände (3, 4) und
gegeneinander faltbare, dreieckförmige Ecklaschen (5,
6) zwischen den Wänden (3, 4) bildet, einen vom Behälter
abstehenden, umlaufenden Randflansch (13) aus an den
Wänden (3, 4) vorgesehenen Randstegen (11, 12) und
einen mit dem Behälter versiegelten Deckel (14). Um vor-

teilhafte Versiegelungsbedingungen zu schaffen, wird
vorgeschlagen, dass der Randflansch (13) einen mit dem
Randflansch (13) durch eine entlang des Randflansches
(13) umlaufende Klebeschicht (16) gas- und flüssigkeits-
dicht verbunden Kartonrahmen (15) trägt, der einwärts
gefalzte, den vom Behälter abstehenden Randflansch
(13) umgreifende Randlaschen (17) aufweist und mit
dem Deckel (14) versiegelt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Lebensmit-
telverpackung, umfassend einen Behälter aus einem
auffaltbaren Kartonzuschnitt, der einen Boden, Wände
und gegeneinander faltbare, dreieckförmige Ecklaschen
zwischen den Wänden bildet, einen vom Behälter abste-
henden, umlaufenden Randflansch aus an den Wänden
vorgesehenen Randstegen und einen mit dem Behälter
versiegelten Deckel.
[0002] Um Faltschachteln auch für flüssigkeits- und
gasdichte Lebensmittelverpackungen einsetzen zu kön-
nen, ist es bekannt (WO 2021/230753 A1), einen Behäl-
ter aus einem flüssigkeits- und gasdicht versiegelten Kar-
tonzuschnitt aufzufalten, der durch Faltlinien von einem
Boden abgegrenzte Wände und zwischen den Wänden
dreieckförmige Ecklaschen bildet, die miteinander und
mit den Wänden entlang von Faltlinien verbunden sind,
sodass beim Auffalten des Kartonzuschnitts die dreieck-
förmigen Ecklaschen gegeneinander gefaltet und die
paarweise aneinanderliegenden Ecklaschen an eine der
beiden Im Eckbereich aneinanderstoßenden Wände an-
gelegt werden. Die die Wände im Eckbereich durchge-
hend verbindenden Ecklaschen, die sonst zur Verbin-
dung der Wände eingesetzte Klebelaschen ersetzen, er-
geben wegen des Fehlens von Klebelaschen einen gas-
und flüssigkeitsdichten Behältermantel. Zur Versiege-
lung dieses Behältermantels mit einem Deckel sind an
den Wänden Randstege vorgesehen, die vom Behälter-
mantel abstehen und sich zu einem umlaufenden Rand-
flansch ergänzen. Um eine stufenlose Versiegelungsflä-
che für den Deckel zu erhalten, können die Randstege
von einander gegenüberliegenden Wänden mit auf die
Unterseite der Randstege eingeschlagenen Randla-
schen versehen werden, die gegenüber den auf die
Wandlänge beschränkten Randstegen vorstehen. Da die
Randstege der angrenzenden Wände keine eingeschla-
genen Randlaschen aufweisen und über die Wandlänge
vorstehen, überlappen sich die vorstehenden Randla-
schen mit den vorstehenden Randstegen im Eckbereich,
wobei die Randstege in einer Ebene zu liegen kommen.
Eine andere Möglichkeit, eine stufenlose Versiegelungs-
fläche bereitzustellen, besteht darin, dass die Randstege
der Wände im Eckbereich einen stumpfen Stoß bilden,
was jedoch einen zusätzlichen Kartonrahmen erforder-
lich macht, der auf der Unterseite des Randflansches
angebracht wird.
[0003] Unabhängig davon, ob die Randstege im Eck-
bereich einen stumpfen Stoß bilden oder einander mit
eingeschlagenen Randlaschen überlappen, besteht die
Gefahr einer undichten Versiegelung mit dem Deckel.
[0004] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine gas- und flüssigkeitsdicht versiegelbare Lebens-
mittelverpackung unter Einsatz eines Behälters aus ei-
nem Kartonzuschnitt zu schaffen.
[0005] Ausgehend von einer Lebensmittelverpackung
der eingangs geschilderten Art löst die Erfindung die ge-
stellte Aufgabe dadurch, dass der Randflansch einen mit

dem Randflansch durch eine entlang des Randflansches
umlaufende Klebeschicht gasdicht verbunden Karton-
rahmen trägt, der einwärts gefalzte, den vom Behälter
abstehenden Randflansch umgreifende Randlaschen
aufweist und mit dem Deckel versiegelt ist.
[0006] Durch den auf den Randflansch des Behälters
dicht aufgeklebten Kartonrahmen wird in einfacher Wei-
se eine allen Anforderungen gerecht werdende Siegel-
fläche für den Deckel geschaffen, die unabhängig von
Fertigungstoleranzen und der Ausgestaltung der Rand-
stege im Eckbereich ist. Es muss lediglich für eine gas-
und flüssigkeitsdichte Verbindung des Kartonrahmens
mit dem umlaufenden Randflansch des Behälters ge-
sorgt werden, was mithilfe einer umlaufenden Klebe-
schicht ohne Schwierigkeiten sichergestellt werden
kann, zumal durch den den Behälterflansch beidseitig
umfassenden Kartonrahmen eine Siegelfläche erhalten
wird, an die bei einer entsprechenden Abstützung des
durch den Kartonrahmen versteiften Behälterflansches
ein Deckel auch mit höherem Druck angepresst werden
kann, ohne ein Durchdrücken allfälliger Flanschstufen,
Fugen oder Stöße auf die Siegelfläche befürchten zu
müssen. Außerdem wird durch das Einschlagen der
Randlaschen um den Randflansch der Kartonrahmen
gegenüber dem Randflansch ausgerichtet, ohne hierfür
gesonderte Maßnahmen vorsehen zu müssen.
[0007] Um das Einschlagen der Randlaschen zu er-
leichtern, kann der Kartonrahmen entlang der Falzlinien
für die Randlaschen abschnittsweise durchtrennt wer-
den. Durch die dadurch entstehenden Schlitze können
auch allfällige Luftbläschen aus der Klebeschicht wäh-
rend des Andrückens des Kartonrahmens an den Rand-
flansch entweichen.
[0008] Vorteilhafte Konstruktionsbedingungen wer-
den auch durch ein Zusammensetzen des Kartonrah-
mens aus zwei Rahmenteilen sichergestellt, weil in die-
sem Fall der Verschnitt beim Ausstanzen der Zuschnitte
für den Kartonrahmen klein gehalten werden kann, ins-
besondere wenn der Kartonrahmen diagonal geteilt wird.
[0009] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand
beispielsweise dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Lebensmittelverpa-
ckung ausschnittsweise im Bereich einer Wand
in einer zum Teil aufgerissenen Draufsicht,

Fig. 2 einen Schnitt nach der Linie II-II der Fig. 1 in
einem größeren Maßstab,

Fig. 3 einen Kartonzuschnitt zum Auffalten eines Be-
hälters für eine erfindungsgemäße Lebensmit-
telverpackung und

Fig. 4 einen Zuschnitt für den den Randflansch des
Behälters abdeckenden Kartonrahmen.

[0010] Ein Kartonzuschnitt zum Auffalten eines Behäl-
ters für eine erfindungsgemäße Lebensmittelverpa-
ckung bildet gemäß der Fig. 3 den Boden 1, die vom
Boden 1 durch Faltlinien 2 abgegrenzten Wände 3, 4 des
Behälters und dreieckförmige Ecklaschen 5, 6, die durch
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eine Faltlinie 7 miteinander und Faltlinien 8 mit den an-
schließenden Wänden 3, 4 verbunden sind. Die Wände
3, 4 sind mit durch Faltlinien 9, 10 abgegrenzten Rand-
stegen 11, 12 versehen.
[0011] Beim Auffalten des Behälters aus dem Karton-
zuschnitt werden die Wände 3, 4 um die Faltlinien 2 ge-
genüber dem Boden 1 aufgebogen, wobei die dreieck-
förmigen Ecklaschen 5, 6 unter einem gleichzeitigen Ver-
schwenken um die wandseitigen Faltlinien 8 um die Falt-
linie 7 gegeneinander gefaltet werden. Die entweder
nach außen oder nach innen gefalteten Ecklaschen 5, 6
werden dann gegen eine der anschließenden Wände 3,
4 angelegt und verklebt. Im dargestellten Ausführungs-
beispiel werden die nach innen zusammengefalteten
Ecklaschen 5, 6 gegen die Innenseite der Wände 3 ein-
geschlagen und mit diesen Wänden 3 verklebt.
[0012] Die nach außen um die Faltlinien 9 abgekante-
ten Randstege 11, 12 ergänzen einander bei einem auf-
gefalteten Behälter zu einem umlaufenden Randflansch
13, wobei die über die Wandlängen vorstehenden Enden
der Randstege 11, 12 vorzugsweise stumpf stoßend an-
einander anschließen, wie dies insbesondere der Fig. 1
entnommen werden kann.
[0013] Zum Unterschied zu bekannten Behältern die-
ser Art bildet der umlaufende Randflansch13 jedoch kei-
ne Siegelfläche für einen üblicherweise in Form einer
Folie vorliegenden Deckel 14, sondern trägt zur Ausbil-
dung einer Siegelfläche einen gesonderten Kartonrah-
men 15, der mithilfe einer umlaufenden Klebeschicht 16
gas- und flüssigkeitsdicht mit dem Randflansch 13 ver-
bunden ist. Durch die Klebeschicht 16 kann allfällige Stu-
fen, Stöße oder Fugen im Verlauf des Randflansches 13
ohne Schwierigkeiten ausglichen werden.
[0014] Ein Zuschnitt für einen solchen Kartonrahmen
15 ist in der Fig. 4 beispielsweise dargestellt ist. Wie sich
aus diesem Zuschnitt ergibt, ist der Kartonrahmen 15 mit
Randlaschen 17 versehen, die entlang von Falzlinien 18
um 180° um den abstehenden Randflansch 13 des Be-
hälters eingeschlagen werden, wie dies insbesondere
aus der Fig. 2 hervorgeht. Der zwischen dem Kartonrah-
men 15 und den eingeschlagenen, einwärts gefalzten
Randlaschen 17 des Kartonrahmens 15 eingeklebte
Randflansch 13 des Behälters erfährt durch diese
Maßnahme nicht nur eine Versteifung, sondern verbes-
sert auch die Voraussetzungen für eine Siegelung des
Deckels 14 insbesondere bei einer Massenfertigung,
weil bei einer entsprechenden Abstützung des Randflan-
sches 13 der Deckel 14 unter einem entsprechenden
Druck an die auch unter dieser Druckbelastung ebene
Siegelfläche des Kartonrahmens 15 angedrückt werden
kann.
[0015] Um das Einschlagen der Randlaschen 17 des
Kartonrahmens 15 um die Falzlinien 18 zu erleichtern,
kann der Kartonrahmen 15 entlang der Falzlinien 18 ab-
schnittsweise durchtrennt werden, sodass sich entlang
der Falzlinien 18 Schlitze 19 ergeben, durch die allfällige
Lufteinschlüsse aus der Klebeschicht 16 beim Verkleben
des Kartonrahmens 15 mit dem Randflansch 13 des Be-

hälters entweichen können.
[0016] Durch das Einschlagen der Randlaschen 17 um
den Randflansch 13 des Behälters wird der Kartonrah-
men 15 automatisch gegenüber dem Randflansch 13
ausgerichtet, was die Fertigung der Lebensmittelverpa-
ckung erleichtert.
[0017] Damit die Randlaschen 17 benachbarter
Schenkel des Kartonrahmens 15 beim Einschlagen um
den Randflansch 13 einander nicht überlappen, bedarf
es eines entsprechenden Zuschnitts. Die Randlaschen
17 bilden zu diesem Zweck zwischen sich einen stump-
fen Stoß, beispielsweise in Form eines Gehrungsschnitts
gemäß der Fig. 4, was jedoch keineswegs zwingend ist,
insbesondere wenn verhindert werden soll, dass die
Randstege 11, 12 des Behälters und die Randlaschen
17 des Kartonrahmens 15 einen übereinstimmenden
Stoßverlauf aufweisen.

Patentansprüche

1. Lebensmittelverpackung, umfassend einen Behäl-
ter aus einem auffaltbaren Kartonzuschnitt, der ei-
nen Boden (1), Wände (3, 4) und gegeneinander falt-
bare, dreieckförmige Ecklaschen (5, 6) zwischen
den Wänden (3, 4) bildet, einen vom Behälter abste-
henden, umlaufenden Randflansch (13) aus an den
Wänden (3, 4) vorgesehenen Randstegen (11, 12)
und einen mit dem Behälter versiegelten Deckel
(14), dadurch gekennzeichnet, dass der Rand-
flansch (13) einen mit dem Randflansch (13) durch
eine entlang des Randflansches (13) umlaufende
Klebeschicht (16) gas- und flüssigkeitsdicht verbun-
den Kartonrahmen (15) trägt, der einwärts gefalzte,
den vom Behälter abstehenden Randflansch (13)
umgreifende Randlaschen (17) aufweist und mit
dem Deckel (14) versiegelt ist.

2. Lebensmittelverpackung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kartonrahmen
(15) entlang von Falzlinien (18) für die Randlaschen
(17) abschnittsweise durchtrennt ist.

3. Lebensmittelverpackung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kartonrahmen
(15) aus zwei Rahmenteilen zusammengesetzt ist.
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